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Die Zusammensetzung der Kaiserlegionen.

Bis vor kurzem war allgemein die Ansicht verbreitet, die
römischen Legionen seien im ersten Jahrhundert und im Anfang
des zweiten, abgesehen von Revolutionszeiten und sonstigen drin­
genden Nothfällen, noch durchgängig aus Bürgern gebildet wor­
den; erst unter den nächsten Vorgängern des Marcus habe man
begonnen, auch Latiner und J!'remde zuzulassen, welche dann bei
ihrem Eintritt in das Heer das Bürgel'rf.lcht erhielten. Dem ge­
genüber hat Mommsen 1 den Beweis angetreten, dass diese Uebung
schon auf 4'lUgustus zurückgehe, und ihn mit einer Fülle von
Material gestützt, wie sie eben nur einem Mommsen zu Gebote
steht. Die Frage, ob die römische Bürgerschaft auch nach den
furchtbaren Kämpfen, aus denen die Monarchie hervorging, noch
stark genug war, um ihre Provinzen selbst zu vertheidigen und
im Zaum zu halten, oder ob sie diese Aufgabe. schon damals den
Provinzialen zuweisen musste, ist von so hoher wirthschaftlicher
und historischer Bedeutung, dass es wohl der Mühe lohnt, noch
einmal auf sie zurückzukommen. Denn dass diejenige Unter­
suchung, welcher das hohe Verdienst gehört,' sie zum ersten
male ernstlich gest,ellt zu haben, mcht auch gleich zur abschliessen ­
den Antwort führen konnte, liegt in der Natur aller wissensehaft­
lichen Forschung. Wer den Stoff erst 8ammeln muss, kann ihn
eben noch nicht so bequem und unbefangen überblicken, wie die­
jenigen, denen er wohlgeordnet vorgelegt wird. Ihn zu vermeh­
ren, wäre jetzt, wo seit den Mommsen'scben Arbeiten zehn Jahre
in's Land gegangen sind, wohl möglich, würde aber kaum einen
wesentlichen Vortheil bringen; die neugefundenen Inschriften
können uus nicbt mehr lehren, als was aus den altbekannten deut-

1 Militum provincialium pat,'iae. Ephemeris epigraphica V p.159.
Die Conscriptionsordnl1ng der römischen Kaiserzeit. Hermes XIX
p. 1, 210.
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lieh genug hervorgeht. Ich habe mioh daher nicht bemiiht, daR
Material systematisoh zu vervollständigen, sondern demjenigen,
was in der Ephemeris in so schöner Uebersichtliohkeit zusammen­
gestellt ist, nnrdas Wenige hinzugefügt, was mir ?,ufallig in die
Hände fiel. Wenn ich trotzdem hoffe, etwas Nell.es sagen zu
können, so liegt das mehr an einer Beschränkung als an einer
Erweiterung des Stoffes. Ich gedenke mich nämlich ganz allein
an die datirbaren Insohriften zu halten, deren chronologische In­
dicien zwar sohon Mommsen scharf hervorgehoben hat, aber ohne
sie bei der Untersuchung in vollem Umfange zu berücksiohtigen.

Nur für die Legionen der lateinisohen Reiohshälfte sind die
Quellen reich genug, um sichere Schlüsse zu gestatten. Es wird
sich daher empfehlen, zunächst von dem griechisohen Osten ab­
zusehen und erst an zweiter Stelle zu untersuchen, ob die Grund­
sätze, welche wir für den Westen finden .werden, sich auf jenen
übertragen lassen.

Wir beginnen damit die Heimathländer derjenigen Legionare
zusammenzustellen, welche sich dem Jahrhundert von der Schlacht
bei Actium bis zum Regierungsantritt Vespasians znweisen lassen.
Die chronologisohen Kennzeichen ihrer Steine sind folgende.

1) Im Jahre 43 verlegte Claudius die Legionen II.Augusta
und XX Valeria. ViCtt'ill: nach Brittannien, wo sie seitdem dauernd
verblieben sind.. Alle Inschriften, die sie in ihren früheren ger­
manischen oder illyrischen Quartieren zurückgelassen haben, können
also der Epoohe der drei julisohen Kaiser zugeschrieben werden.
Die so datirten bieten Heimathangahen aus folgenden Ländern:

II Augusta: Italien 2 1•

XX Valerio. victrix: Italien 5.
2) Mehrere der augusteisohen Legionen löste Vespasian im

Jahre 70 auf. Ihre Steine enthalten folgende Heimathangaben:
I Germanica: Italien 3, Narbonensis 3 2•

1 Ephem. epigr. V S. 20i, 227. Die Stadt Norba bei Brambach,
Corp. Inscr. Rhen. 1892 will Mommsen in der lusitanischen Colonie die­
ses Namens erkennen; doch gab es auch einen gleichnamigen Ort in
Italien, und dass dieser gemeint ist, wird durch die Tribus Sergia wahr­
scheinlich. Sie findet sich nur noch auf einer Inschrift (CIL. VI 208)
mit Norba verbunden, diese aber ist von einem Prätorianer gesetzt,
der scbon 111 oder 112 angeworben war, also zu einer Zeit, wo die,
Garde nocbfast ausschliesslicb aus Italienern rekrutirt wurde. O.Bohn,
Ueber dia Heimath der Prätorianer. Berlin 1883 S. 7.

_ 2 Ephem. epigr. V S.201. Jahrbb., d. Vereins der Alterthums-
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IV Macedoniea: Italien 9, Narbonensis 10, BaeHea 4, No-
l'ioum 2, Lugdunensia 1.

V Alaudae: Italien 2,
XVPrimigenia: Italien 2.
XVI Gallica: Italien 8\ Narbonenais 2, Lugdunensis 1.
3) Zahlreiche Legionen änderten in den Stürmen dell Drei­

kaillerjahres (69) ihre Standquartiere und kehrten nie mehr in die
früheren zurück. Ihre hier gefundenen Inschriften nennen uns
Soldaten aus folgenden Ländern:

VTI Olaudia: Italien 16, Maoedonien 3, Galatien mit den
dazu gehörigen Landschaften 5, Asia 1 11•

X Gemina: Italien 1, Baetioa 1.
XI Olaudia: Italien 9, Narbonensis 2, Macedonien 2, Gala-

tien 1, Tarraoonensis 111,

XIII Gemina: Italien 1, Narbonensis 1.
XXI Rapax: Italien 3, Narbonensis 1.
Da seit Vespasian in Dalmatien keine Legion mehr gestan­

den hat, kommen auoh diejenigen Legionariusohriften dieser Pro­
vinz hinzu, bei denen Zahl und Name der Truppe weggebl'oohen
ist. Sie nennen 2 Italiener und 1 Baetiker,

4) Der Iegio XIV Gemina hat erst Nero die Beinamen Mar­
Ua Viotrix verliehen. Diejenigen Insohriften, auf welohen sie
noch fehlen, wird man daher mit einiger Wahrsoheinliohkeit der
vorneronisohen Zeit zusohreiben können. Freilioh dies Kenn­
zeichen nicht untrüglich, da manohe reoht späten Steine die Ehren­
titel gleiohfalls weglassen j doch sind sie an den Namensformen
und anderen Indioien, die dem Epigraphiker geläufig sind, meist
zu erkennen3. Die übrigbleibenden weisen uns nach folgenden
Ländern:

Ita.lien 19 4, Narbommsis 3, Noricum 1.

freunde im Rheinlande 81 S. 233, Bei Brambaoh 457 ist die Ueher­
lieferung zu zweifelhaft, als dass die Inschrift berücksichtigt werden
könnte,

1 Die Stadt Heraolea bei Brambaoh 269 ist wohl eher die Juoa­
nische, als die macedonisohej ioh habe sie daher den italienischen Hei­
mathorten, wenn auoh zweifelnd, zurechnen zu können geglaubt.

II Die dalmatinischen Legionsinscbriften findet man zusammen­
gestellt eIL. III p.281, 147f'>.

S Es sind die Inschriften eIL. III 2066, 4407, 4458, VI 2758.
4 Icb ilabe Forum Vibi (Bramb. 1182, 1339) zu Italien gereohnet,

dem es naoh Plinius angehört (vgl. CIL. V S.825). Acele bei Bramb.
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5) Zwei Inschriften von Veteranen, welohe Vospasian ange­
siedelt hat, die also noch unter Olaudius oder Nero in das Heer
eingetreten sein müssen (OlL. IX 4684, 4685), nennen uns einen
Italiker und einen Maoedonier.

6) Endlich wird man wohl auch diejenigen Inschriften hier
anreihen dürfen, welche noch zweistellige Namen zeigen. Denn
nnter Augustus fehlt Leuten gemeinen Standes, die nicht Frei­
gelassene sind, das Cognomen regelmässig, unter Vespasian und
später fast niemals.

IU Augusta: nalie~ 2 (CIL. VIII 502, 503).
IV Scythioa: Italien 1 (OlL. V 5595).
V Macedonica : Macedonien 1 (OlL. IX 6155).
VI Victrix: Italien 1 (CIL. II 2983).
VII Claudia: Italien 1 (CIL. XI 21).
VIII Augusta: Italien 1 (OIL. III 5220).
IX Hispana: Italien 2 (OIL. V 911, Ephem. epigr. V

S. 219).
XII F1l1minata:. Italien 1 (CIL. III 414).
XIII Gemina: Italien 2 (CIL. In 4061, 8438).
XV Apollinaris: Italien 2 (OIL. III 3845, V 2476), Nar·

bonensis 2 (CIL. In 3847, V 522). Germania inferior 1 (OlL.
IU 4465), Macedonien 1 (CIL. III 5636).

XX Valeria Victrix: Italien 1 (OlL. V 939).
XXI Rapax: Narbonensis 1 (Bramb. 1057).
XXII Primigenia: Italien 2 (Bramb. 932, 1215).
Unter 152 Legionaren, deren Heimath sieh geographisch

bestimmen lässt, finden sich also aus Italien 99, aus Narbonensis
25, aus Macedonien 8, aus Baetica 6, aus Galatien 6, aus No­
l'ioum 3, aus der Lugdnnensis 2, aus Tarraconensis, Germania.
inferior und Asien je einer. Italien steUt also, mit der Narbo­
nensis vereint, welohe ja seit Claudius dem Mutterlande rechtlioh
fast gleichstand, beinahe % der Legionare.

Untersuchen wir nun in den minder bevorzugten Provinzen
die Qualität der Städte, aus denen Legionssoldaten herstammen,
so finden wir;

Baetica: 1} ans dem Municipium Concordia Inlia Nertobriga
(Bramb. 1150, 1151, 1160; vg1. CIL. XIV 2613. Plin. h. u.

947 beziehe ich mit Kubitschek (Abh. des archäo!. epigl'. Seminars zu
Wien ur S. 91) auf das italisohe Acelum, nicht mit Gruter auf das
noriscbe Celeia.
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UI 14), das nach seinem Namen schon unter lIen Iuliern römi­
sches oder latinisches Stadtrecht 'erhalten hatte.

1 aus Italica (OlL. Irr 8436), das schon seit der Republik
mit Bürgern colonisirt war (OlL. II S. 146).

1 aus Hispalis (OlL. II 2545), durch Caesar zur Bürger­
colonie gemacht (OlL. II S. 152).

1 aus Augusta Gemella Tucci (Bramb. 1152), das nach sei­
llem Namen von Augustus zur Colonie erhoben ist (OlL. II
S. 221).

Terraconensis: 1 aus Caesaraugusta (OlL. ur 64,17), das
nach seinem Namen von Augustus zur Colonie erhoben ist (OlL.
Ir S.406).

Lugdunensis: 2 aus Lugdunum (Bramb. 1169, 1198), Bür­
gercolonie seit der Triumviralzeit.

Germania inferior: 1 aus Köln (CIL. IIl4465), durch Clau­
dius zur Bürgercolonie erhobe!}.

Noricum: 3 aus Virunum (Bramb. 1157, 1174, 2058), Co­
lonie seit Claudius, Stadt bÜlJgerlichen oder latinischen Rechtes
schon seit Tiberius (OlL. UI 's. 597).

Macedonia: 5 aus Philippi (OlL. UI 2031, 2714, 2717,
5636, IX 4684),1 aus Dyrrhachium (OlL. III 9741), beides Bür­
gercolonien seit der Triumviralzeit (OlL. HI S. 117, 120).

1 aus Stobera (OIL.IIU 6155), dessen Rechtsstellung un­
bekannt ist.

1 aus der Landschaft Pelagonia (CIL. IU 2017), da er
keine Stadt als Heimath nennt, jedenfalls aus peregrinem Gebiet.

Asia: 1 aus Alexandria Troas (OlL. IU 2019), seit Au­
gustus Colonie (Marquardt, Röm. Staatsverwaltung I S. 189).

Galatien init den dazugehörigen Landschaften: 2 aus La­
randa (CIL. III 2709, 2818), je einer aus Pessinus (2710), Am­
blada (9737), Conana (9733) und Sebastopolis (8493). Da alle
diese Städte noch bis in die späte Kaiserzeit Münzen mit grie­
chi~cher Legende geschlagen haben, waren sie peregrin.

Die Ueberlieferung reicht nicht aus, um die Städte bürger­
lichen und latinischen Rechtes streng zu scheiden, doch ist dies
für unsere Untersuchung auch nicht wesentlich. Denn da in den
letzteren die Nachkommen aller Magistrate das Bürgerrecht be­
sassen, enthielten sie regelmässig ein recht zahlreiches Bevölke­
rungselement, das auch nach der früheren Ansicht für den Le­
gionsdienst qualificirt war. Es ergibt sich also, dass auch in
denjenigen Provinzen, welche der Narbonensis an Rechten nicht
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gleiohstanden, auf 20 Legionare aus ganz oder halb bürg6r~

lichen Städten nur 7 oder, wenn wir Stobera mitreohnen, 8
kommen, welche peregrinen Gebieten entstammen.

Allerdings ist dies Verhältniss trügerisoh; denn diejenigen
Orte, welche sich geographisoh nioht bestimmen Hessen und daher
keiner Provinz zugetheilt werden konnten, sind dabei nicht be­
rüoksiohtigt, und gerade diese dürften, wenn nicht alle, so dooh
gewiss zum grösseren Theil, peregrin gewesen sein. Wir lassen
daher ihr Verzeichniss noch folgen:

VII Claudia: 1 Behaste OIL. III 2048, 2 Mylias 8487,
8488, 1 Clistinna 9736 1•

VIII Augusta: 1 Mylias OIL. III 6364.
IX Hispana: 1 Beria OlL. V 947.
XV Apollinaris: 1 Her. Tub. OlL. III 4483.
Rechnen wir diese den obigen 8 hinzu, so wird die Zahl

der Legionare aus peregrinen Ortsohaften his auf 15 gesteigert;
sie kommen also den provinziellen Legionaren aus bürgerliohen
und latinischen Städten beinahe gleioh.

Dabei ist aber Eines. höchst aufflillig. Von jenen 15 ent­
fallen nioht weniger als 11 auf die beiden dalmatiIlisohen Legionen
(CIL. III 2017, 2048, 2709, 2710, 2818, 8487, 8488, 8493,
9733, 9736, 9737), und diese gehöl'en alle der Zeit an, ehe die­
selben im Jahre 42 den Beinamen Claudia pia ndelis erhielten.
Man würde daraus Bchliessen, dass Angustus und seine näohsten
Nachfolger minder streng auf den bürgerlichen Stand der Aus~

gehobenen gesehen hätten, als Claudiu8 und Nero, wenn nicht·
die rheinischen Inschriften vielmehr das Gegentheil bewiesen.
Auf den Steinen, welche die drei Legionen 11 Augusta, XlV
(}emina und XX Valeria Victri.x, ehe sie im Jahre 43 naoh
Brittannien geschickt wurden, in ihl'en germanisohen Qnartieren
gesetzt haben, finden sich neben 25 Italikern nur 3 Provinzil;'le.
Von diesen ist einer sicher erst unter Claudius ausgellOben, da
er seine Heimath O(laudia) Vit'unum nennt (Bramb. 1174) und
bei den zwei andern übrigens beide Narbonenser (ßramb.
1175, 1196} - steht der gleichen Annahme wenigstens nichts
im Wege. Dies drängt zu dem Schlusse, dass die drei julischen
Kaiser nioht einml;l.l die bürgerliohen Provinzialen zum Legions­
dienste zuliessen, sondern diesen durchaus als ein Privileg der

1 Den Tremahensis CIL. III 2715 rechne ich nicht mit, weil es
nach der Fassung der Insohrift sehr zweifelhaft ist, ob wir bier eine
Heimathbezeiohnung oder nicht vielmehr ein Cognomen vor uns haben.
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Italiker behandelten. Wie erklärt sich also die seltsame Aus­
nahme bei den dalmatischen Legionen?

Bei diesen ist zunächst zn beachten, dass, wo ihnen der
claudische Beiname noch fehlt, kein einziger Provinziale des
Westens, auch kein Narbonenser, auftritt. Ihre Soldaten sind
entweder Italiker, wie die der Rheinlegionen 1, oder sie gehören
dem griechischen Osten an, wo Antonius, als er sich zum letzten
Kampfe rüstete, seine Aushebungsbezirke hatte. Dass diese pere- .
grinen Soldaten nicht von Augustus und seinen Nachfolgern, son­
dern von seinem Gegner in das Heer eingestellt wurden, bestätigt
auch der durohweg sehr alterthümliche Charakter ihrer Insohriften.
Endlich kommt nooh der Ort ihrer Garnisonen hinzu. Denn unter
den Provinzen, die mit Legionen belegt waren, ist Dalmatien die­
jenige, welche dem actischen Sohlachtfelde am näohsten liegt. Als
das Heer des Antonius nach dem unglückliohen Ausgange des Flot·
tenkampfes zu Caesar überging und dieser die Soldaten in seine
Legionen einreihte, werden die meisten natürlich denjenigen Trup­
penkörpern ?:ugetheilt worden sein, welche sie ohne die Kosten
einer langen Reise erreiohen konnten.

Von den übrigbleibenden Steinen peregriner Legionare sind
zwei gleichfalls in Dalmatien und dem nahe gelegenen Aquileia
gefunden worden (OlL. III 6364, V 947) und tragen dasselbe
Gepräge hohen Alterthums, wie die Insohriften der siebenten und
elften Legion. Sie zeigen uns die achte und neunte in Stand·
quartieren, welche sie weder in der späteren Zeit des Augustus
noch unter irgend einem seiner Nachfolger inne hatten. Es ist
daher sehr wahrscheinlich, dass sie beide nicht sehr lange nach
der Schlacht bei ActiuIil gesetzt sind und ehemaligen Soldaten
des Antonius angehören.

Und nun zu der ägyptischen Inschrift, welche den Haupt·
anlass zu Mommsells Hypothese gegeben hat 2. Hier finden sich
unter 36 Legionaren nur einer aus Italien, einer aus der römischen
Colonie Lugdunum; alle anderen entstammen peregrinen Städten.
Unter diesen ist eine africanische, Utica; die übrigen gehören
sämmtlich dem griechischen Osten an. Dass der Stein kaum
jünger sein kanll, als Augustus, hat Mommsen erwiesen; dass er

1 eIL. III 2071, 2716, 2835, 2913, 6413, 6416, 6418, 8723, 9712,
9734, 9742, 9885, 9939.

2 Sie ist ausführlich besprochen Ephem. epigr. Y S. 5 ff.



Die Zusammensetzung der Kaiserlegionen. 609

nicht ält.er· ist, als das Jahr 27 v. ChI'. zeigt das Vorkommen
des Monatsnamens Augustus. Er berichtet uns von der Vollen­
dung mehrerer Cisternen, welche der Kaiser durch seine Soldaten
graben oder herstellen liess. Dass Augustus in Aegypten grosse
Wasserbauten militari ope1'e unternahm, erzählen auch Sueton
(Aug. 18) und Dio (LI 18, 1), aber der letztere setzt dieselben
in das Jahr 30 v. Chr. Damals werden sie also wohl begonnen
haben, und unsere Inschrift bezeichnet ihren weiteren Fortgang
oder ihren Abschluss. Jedenfalls wird sie Dach dem eben ange­
führten Zeugiss noch in die ersten Jahre des Principats fallen.
Ist dies aber riohtig, 80 kann es auoh keinem Zweifel unterliegen,
dass die Zusammensetzung der Legionen, welche der Stein uns
kennen lehrt, im Wesentlicheu nooh auf die Aushebungen des
Antonius zurüokgeht, also auf das System des Augustus gar
keinen Schluss gestattet.

Der Grabstein des Macedoniers aus Stobera ist gemeinsam
mit zwei anderen Veteraneninschriften, welche uns leider keine
Heimath nennen (ClI,. IX 6156, 6157), in Tarent gefunden wor­
den. Mommsen hat dies mit einer Notiz des Tacitus combinirt,
wonach Nero im Jahre 60 ausgediente Soldaten in jener Stadt
ansiedelte 1. Doch gleichzeitig wurde auch Antium mit Veteranen
belegt, von denen uns noch mehrere Inschriften erhalten sind 2 i
diese aber haben durchweg ein viel jüngeres Ansehen als die
drei tareutinischen. Namentlich findet sich dort unter eilf Namen
kein einziger, welcher des Cognomens entbehrte, während hier
unter dreien nicht weniger als zwei die ältere zweistellige Form
hahen. Auch dass die Legionen keinen Beinamen führen, sondern
nur mit der Ziffer bezeichnet werden, wie bei zweien der Taren­
tiner Veteranen, ist in neronischer Zeit zwar nicht ganz unerhört,
aber doch schon sehr selten. Ich möchte diese Grabschriften
daher auf eine frühere Colonisation beziehen. Dass die vierte,
fünfte, siebente und neunte Legion bei Philippi mit.gefochten
haben, ist duroh Mommsen sehr wahrscheinlich gemacht 8. Da
sich hier die Ziffern regelmässig folgen und nur kleine Lücken lassen,

1 Ann. XIII 27 Veterani Tarentum et Antium adscripti.
2 OlL. X 6671-74. Dass diese Steine sich wirklich auf die nero­

nisohen Colonisten beziehen, ergibt. die Stelle des Sueton (Nero 9): An­
tiu11l coloniatn deduxit adsc1'iptis vetcmnis c p1'Clcto7'io. Denn die mei­
sten der hier genannteu Soldaten sind Prätorianer.

, 8 Res gestae (Zivi Aztgusti p. 69.
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wird man diese wohl ausfüllen und auch die scohste und achte
Legion hinzufügen dürfen. Nun finden sich in Tarent Ansiedler
aus der fünften und sechsten. Ich mächte daher vermuthen, dass
es zu den ltoMzelln Städten gehörte, mit deren Aeokern naoh der
Niederlage des .Brlltus und Cassius die Sieger ihre Heere belohn­
ten. Dies bleibt in Ermangelung eines klaren Zeugnisses zwei­
felllltft i jedenfalls aber ist die Inschrift des macedonischen Le­
gional's so alt, dass wb' sie unbedenklich noch der Zeit der
letzten Bürgerkriege zuschreiben können.

Es bleibt noch eine Inschrift übrig, die wir der Vollstän­
digkeit wegen angeführt haben, obgleich ihre Deutung sehr zwei­
felhaft ist (CIL. IU 4483). Hier lauten Name und Titel: O.
Valerius O. .f. Sero Her. Tub. mil. leg. XV .Apoll. Mommsen
deutet dal'auf hin, dass man das Tub: allenfalls tubicen lesen·
könne. Dann liesse sich Her. sehr wohl auf eine Stadt Italiens
deuten, z. B. Herdonia. Allerdings ist die Verbindung von tUbi­
cen unel milesungewöhnlich; doch wenn wirklich Her. Tub. zu
einem Ortsnauiim zusammenzuziehen sind, so beweist unsere Un·
kenntniss desselben dooh noch nioht, dass die betr. Stadt pere­
grinen Reohtes war.

Fassen wir kurz zusammen, was uns die Inschriften bisher
gelelu·t lIaben. Legionare aus peregrinen Städten finden sich nur
in denjenigen Provinzen, welche mit ehemaligen Soldaten des
AntoniU8 belegt waren. Sehen wir von diesen ab, so lässt sich
bis auf Vespasian kein einziger Legionar nachweisen, der nicht
Ilaoh der ReohtssteUung seiner Heimath ein geborener Bürger
gewesen sein könnte. Die Italiker herrsohen vor, ja auf den·
jenigen Steinen, welohe dem Regierungsantritt des Clandills vor­
ausliegen, fehlen die Provinzialen sogar gänzlich. Und dies gilt,
wie wir schon jetzt hinzufügen können, auch für den Osten. Denn
gewiss ist es kein dass die beiden einzigen Insohriften
orientalischer Legionen (CIL. III 414, V 5595), welche sich
.lurch den Mangel des Cognomens als alt erweisen, uns italische
Soldaten zeigen.

Aber wenn Augustus nur Italiker in die Legionen ein­
stellte, was machte er dann mit den zahlreiohen Bürgern der
Provinzen, die sicb zum Heerdienst meldeten? Die Antwort
geben uns die Nachrichten, welche Tacitus (Ann. I 8) über das
Testament des ersten Kaisers erhalten hat: praetoriarum eohor­
timn militibus singula nummum milia, urbanis quingenos, legiona­
".u,s ae (Jollm"Uhus citJium Romanorum ~re()enos nwnmos tli1'itim.
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dedit. Wenn hier die Freiwilligencohort.en den Legionen in der
Höhe des Legats gleichgestellt werden, so darf man daraus
Bchliessen, dass auch die Rechtsstellung ihrer Soldaten ungefähr
dieselbe war i Freigelassene dürften es also kaum gewesen sein,
denn diese wären vom Kaiser gewiss nicht ebenso reioh bedacht
worden, wie die Freigeborenen. Die spärlichen Insohriften, welelle
von ihnen erhalten sind 1, nennen als illre Heimathorte Cilli, Ar­
les, Lyon und Köln, also lauter Bürgerstädte, aber keine einzige
italische darunter. Mithin werden diese Cohorten zur Aufnahme
der provinziellen Bürger gedient haben. Da mindestens 32 vor­
handen waren, entsprach die Zalll ihrer Soldaten ungefahr drei
Legionen.

Wir sehen also unter Augustus den Heerdienst nach strenger
Gliederung geordnet. Diese ist im Wesentlichen eine geogra­
phische und gewährt immer denjenigen Gebieten reclltliohe Vor­
züge, welche sich des älteren Bürgerreohts rühmen können. Prä­
torianer und Stadtsoldaten rekrutiren sich aus Latium, Etrurien,
Umbrien und den frühesten Bürgercolonien 2

; den übrigen 'Ita­
likern sind die Legionen zugewiesen, den Bürgern der Provinz
die Freiwilligencohorten ; aus den Libertinen setzen sich die
Mannschaften der Flotte und der Feuerwehr zusammen; die Nioht­
bürger bilden Cohorten und A.len und einen Theil der Flotte. War
die alte Demokratie, an ihrer Spitze der grosse Jnlil1s, bestrebt
gewesen; das Reioh möglichst zU ninlliren, so prägt sich der
aristokratisch-reaktionäre Charakter der augusteischen Herrschaft
auch darin aus, dass alle Rechtsuntersohiede der Landscllaften und
Bevölkerungskla.ssen wiedererwaohen und namentlich im Heer­
wesen ihren schroffsten Ausdruck finden.

Das Eindringen der provinziellen Bürger in die Legionen
beginnt unter Claudius und Nero. Ihrer Zeit lassen sich mit
Sicherheit die Inscbriften Dalmatiens zuschreiben, auf welchen
die dortigen Legionen schon den Beinamen CIaudia pia fidelis
führen. Es sind dreizehu Steine, von denen ,zw.ei (CIL. IU 2040,
2041) demselben Soldaten angehören. Dazu kommen nooh (He
vier Denkmäler der Legi()nes Primigeniae, weJoll(~ wahrsoheinlioh
von CIaudius gegründet sind, und vier andere Inschriften, die

1 Ephem. epigr. V S. 245.
2 Tao. Ann. IV 5 tnJS urbamae, '?OlMl", pl'aelOl'iae cohOl'le8, arlt­

ria. fel'me lflnbriaque deleelae auf vetel'c L(ltio et coloniis antiquitlls
Bomanis.
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sonstige Datirungen aufweisen 1. Sie zeigen uns 14 Italiker, 2
Narbonenser (eIL. III 2837, 8740) und 4 aus Bürgerstädten
anderer Provinzen (CIL. ur 2019, 6417, IX 4684, Bramb.1174).

Da einige Legionen theils in den letzten Zeiten Domitians,
theils unter Trajan untergingen oder ihre Quartiere weohselten,
besitzen wir auoh für die Zeit der Flavier eine Anzahl sioher
datirter Legionarinschrifteu. Von diesen können die Heimath­
angaben der beiden Adjutrices nioht in Betraoht kommen. Denn
da sie im Drange der Noth aus Flottensoldaten gebildet waren,
hatte man bei denjenigen Leuten, aus denen sich ihr Grundstook
zusammensetzte, natürlioh nicht die sonst erforderliche Qualifica­
tion zum Legionsdienst verlangt. Die übrigbleibenden Steine
führen uns nach folgenden Ländern:

X Gemina: Italien 2, Narbonensis 1, Terraconensis 1 aus
der Bürgerstadt Calagurris.

XI Claudia: Italien 7, Narbonensis 2, Aquitania 1 ;:LUS der
Staut Augustonemetum, welche, naoh ihrem Namen zu sohliessen,
von Augustus Colonial- oder Munioipalreoht erhalten haben wird.
Ue.brigens heisst der betreffende Soldat Julius; das Bürgerrecht
seiner Familie schrieb sich also wohl schon aus der Zeit der
julisohen Kaiser hel'.

X~II Gemina: Ita.lien 1, Norioum 1 aus dem Claudisohen
Municipium Celeia.

XIV Gemilla: Italien 4, Narbonensis 2, Germania inferior 3,
alle aus der Claudischen Colonie Köln.

XXI Rapax: Italien 1, Narbonensis 1.
Es kommen also auf 15 Italiker und 6 Narbonenser nur

6 Leute aus andern Provinzen, darunter kein einziger, bei dem
nioht bürgerliohe Geburt anzunehmen wäre.

Nach ·den flavischen Kaisern war das Bürgerrecht schon
über das ganze Reioh, wenn auoh in sehr verschiedener Dichtig­
keit, verbreitet. Die entlassenen Auxiliarier, welche bei ihrem
Absohiede ja regel1nässig damit beschenkt wurden, bildeten mit
i11l'en Kindern und Enkeln selbst in den rein barbarischen Land­
schaften kleine Colonien römischer Bürger, die als solche zum
Legionsdienst befähigt waren. Im zweiten Jahrhundert und später
lässt sich daher aus der peregrinen Heimath eines Soldaten nie-

1 OlL. VII 155 eine Inschrift der XIV. Gemina aus Brittannien,
wo sie unter Vespasian nicht mehr stand. Ueber die Datirung von
CIL. 4684, 4685. Bramb. 1174 s. S. 605, 607.
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mals auf den Mangel des Bürgerrechts schliessen. Die Liste von
78 afrikanisohen Legionaren, welohe frühestens unter Trajan in
das Heer getreten waren 1, lehrt uns also wohl, dass seit dem
Sturze der Flavier die It.aliener aus den Provinzialtruppen ver­
sohwanden, nicht aber, dass man damals bei der Anwerbung auf
das Bürgerrecht keine Rücksicht mehr nahm, eher das Gegentheil.
Denn es findet sich in dem Verzeichniss kein Ulpius oder Aelius,
aber desto mehr Julii, Claudii und Flavii. Also bei keinem ein­
zigen der betr. Soldaten lässt es sich erweisen, dass ~r erst bei
seiner Aufnahme in die Legion durch Trajan oder Hadrian mit
dem Bürgerrecht begabt worden sei, bei sehr· vielen dagegen,
dass sie oder ihre Vorfahren es schon in der Zeit der ausge­
storbenen Dynastien erhalten hatten. Auch hätte man sich wohl
kaum die Kosten gemaoht, 63 ReItruten von 78 aus den fernsten
Provinzen naoh Afrika zu transportiren, falls man an Ort und
SteUe eine genügende Zahl qualificirter Anwärter gefunden hätte.
Die 3-400 Freiwilligen aber, welche zur Ergänzung einer ein­
zigen Legion jährlich gefordert wurden, hätten sich in einem so
grossen Gebiete ohne Schwierigkeit finden müssen, wenn m&ll
nichts weiter von ihnen verlangt hä.tte als starke Arme. Dass
unter Mareus 'Fremde für die Legionen angeworben wurden und
erst bei ihrem Eintritt das Bürgerrecht erhielten, ist uns durch
Aelius Aristides beglaubigt ll• Den Beginn diesel' Uebung wird
man aber kaum früher ansetzen dürfen, als uuter Pius, da wir
aus dessen Regierung zuerst nachweisen können, dass die Legio­
nen sich fast ausschliesslich aus den Provinzen ergänzten, in wel­
chen sie standen.

Wir haben uns bisher .auf die Zeugnisse der Inschriften
beschränkt, da diese uns in ihrem Durchschnitt den regelmii,ssigen
Zustand repräsentiren. Die Berichte der Historiker sind viel
minder brauchbar; denn. was ihre Aufmerksamkeit erregt und
ihnen werth erscheint, der Nachwelt überliefert zu werden, ist
eben das Ungewöhnliche. Gleichwohl dürfen die Stellen, auf
welche Mommsen für seine Beweisführung besonderes Gewioht
gelegt hat, hier nicht übergangen werden. Die erste (Taa. Ann.
XUI 35) berichtet von dem Verfall, in welohem Oorbulo 58 die

1 Mommsen, Herm. XIX S. 8. Einer davon nennt als seine Hei­
math Marcianopolis, welches. Trajan naoh seiner Sohwester Maroiana
benannt hatte.

2 Mommsen, Herm. XIX S. 63.
RMln. Mus.i. 1'11ilol. N. P'. XLVIII. 39
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Legionen Syriens vorfand, und fährt dann fort: igitzw dimissis,
quibus senectus auf '(!alitudo· adversa fwat, su,pplemetdwm petivit, cf
1.abiti per Galatiam Cetppaclociamque dilectus adiectaque ex Gel'­
mania legio cum equitibus alariis et peditatu cohol'Uum. Der Er­
satz (supplementz~'ll1.) für die entlassenen Legionare konnte auf
zweierlei Weise beschafft werden, entweder indem man Rekruten
an ihrer Stelle in die Legionen einreihte oder indem man diese
zwar bei ihrer schwächeren Zahl beliess, ihnen dafÜr aber neue
Truppenkörper zur Seite stellte. Dass das erstere Mittel, .wenn
überhaupt, so doch nicht ausschliesslich gemeint ist, ergibt sich
hier aus der Erwähnung der germanischen Legion und ihrer
Auxilien, die gleiohfalls dem< Ersatz' für die abgegangene Mann­
schaft beigezählt werden. Es ist also durchau~ nicht nothwendig,
jene Aushebungen in Galatien und Oappadocien gerade auf Le­
gionare zu beziehen; ihr Ergebniss stellt sich uns vielmehr in
den Galatarum Cappadocz~mque auttilia dar, welche später als
Bestandtheil von Oorbulos Heer erwähnt werden (Ann. XV 6).

Auch die zweite Stelle bezieht sich auf die Rüstungen des
Oorbulo (Tao. Ann. XIII 7). Sie lautet: Nero iuventutem p1'oxi­
rnas 'Per provincias qua6sitam Orientis legionibus admov(J1'e • • .
iubet. Der Ausdruck prottirnae provinciae ist hier zweideutig; er
kann sich auoh auf diejenigen Provinzen beziehen, welohe Nero,
d. h. Italien, am nächsten lagen, und dass dies gemeint ist, er­
giebt sich aus dem Zusammenhange. Es handelt sioh nicht darum,
dass Aushebungen ausdriioklich fitr die orientalischen Legionen
angeordnet würden, sondern die Rekruten sind bereits geworben
oder ausgehoben; sie sollen nur nicht, wie man das sonst zu
thun pflegte, über alle Legionen des .Reiohes vertheilt, sondern
sämmtlich nach Syrien dirigirt werden. Die Werbebezirke waren
also hier die gewöhnliohen, welche ebenso gut für den Westen,
wie für den Osten in Anspruch genommen wurden. Man wird
bei den proximae provinciae in erster Linie an die Narbonensis
denken müssen, welche wir nach dem Zeugniss der Inschriften ja
in den Legionen so überaus reich vertreten fanden.

Nur in einer Beziehung widerspricht Taoitus demjenigen,
was sie uns gelehrt haben. Er redet nur von den Provinzen,
nicht auoh von Italien, das doch nooh unter den :flavisohen Kai­
sern die Hauptmasse der Legionare stellte. Und diese Lücke
lässt sich nicht etwa einer Flüchtigkeit des Berichterstatters zu­
schreiben, da sie ein zweites Mal ganz ebenso wiederkehrt: XVI
13 eodern anno llilectus per Gallium Na1'bonensern Afi'icamque et
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Asiam 1tabiti sunt stfpplendis Illyricis legionibus, ex quibus aetate
aut valitudine sacramento solvebantur. Gegen die bürger­
liobe Qualification der Legional'e beweist zwar auch diese Stelle
nichts. Wir besitzen noch heute die Insohrift eines Soldaten (ler.
illyrischen TJegioneu, der aus Asien herstammte und der Zeit naoh
wohl bei dieser Aushebung in das Heer eingetreten sein könnte 1 ;

seine Heimath aber war die Colonie Augusta Troas, und ebenso
werden die !mdern, welche damals eingestellt wurden, biirger­
liehe Provinziale gewesen sein. Immerhin aber waren sie Pro­
vinziale, keine Italiker, und dies erheisoht eine Erklärung.

In der letzten der beiden angeführten Stellen handelt es
sieh sicher, in der ersten wahrsoheinlioh um eine Aushebung 2.

Diese aber war immer Ausnahme, zu der man nicht ohne Be­
schluss des Senats gegriffen zu haben soheint ll ; die regelmässige
Ergänzung des Heeres vollzog sich auf dem Wege freiwilliger
Anwerbung 4. Wenn also die Legionen sich bis auf Caligula fast
ausschliesslich, bis auf Domitian vorzugsweise aus ItäHen rehu­
tirten, so war dies keine Last, die man dem Mutterlande aufge­
bürdet hätte, sondern ein Privileg. Es bedeutete, dass der Ita­
liker, falls er in das Heer einzutreten wünsohte, den Anspruoh
hatte, Legionar zu werden, nioht dass er dazu gezwungen wurde.
Maohte sich ein ausserordentliohes Bedürfniss geltend, zu dessen
Befriedigung die freiwilligen Meldungen nicht ausreiohten, so
dass ein Zwang erforderlioh wurde, so hatte Italien wieder das
Privileg, erst in letzter Linie herangezogen Zu werden. Vorher
kamen die provinziellen Bürger daran, mitunter auoh die Pere­
gl'inel1. Als die Verluste der varianisohen Niederlage duroh die
Neusohöpfung der einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Le­
gion ersetzt wurden, da bildete Augustus die erstere vorzugs­
weise aus italisohen Niohtbürgern 5, die letztere gar aus Galatern,
den ehemalig'en Soldaten des Königs Deiotarus6

, nnd ähnlich

1 CIL. UI 2019. Da die legio VII hier schon den claudischen
Beinamen führt, aber noch in Dalmatien statiomrt ist, kann die In­
schrift nicht älter als Olaudius und nicht jünger als Nero sein.

2 Die Worte iuventutcm pl'Qa:imas per provincias quaesitafll zwingen
allerdings nicht zu dieser Auslegung, lassen sie aber doch sehr ange­
messen erscheinen.

D Mommsen, Römisches Staatsrecht II2 S. 819, 820.
4 Dig. XLIX 1G, 4, 10. Tac. Ann. IV 4. Vellei. II 130, 2.
5 Mommsen, Hermes XIX 8. 15.
6 Mommsen, Res gestae divi Augusti 8. 70.
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wurden im Dreikaiserjahre die neuen legiQ'fl,e8 adiutriCe8 aus der
Flottenmannschaft zusammengesetzt. Doch dies, wie die Aushe­
bungen des Nero, sind eben Ausnahmen, welche als Bolche in den
Inschriften nur sehr geringe Spuren hinterlassen haben. Die
Regel, 'von welcher die Steine Zeugniss geben, ist unter den juli­
sehen Kaisern, dass die Legionen so gut wie ausschliesslich aus
Italikern bestehen, unter den claudischen und flavischen, dass ein
immer grösserer Procentsatz von provinziellen Bürgern eindringt.
Unter Trajan und Hadrian verdrängen diese die Söhne des Mut­
terlandes fast ganz, und seit Pius fragt man nicht einmal naell
bürgerlicher Abstammung, sondern nimmt die Legionare, wo man
sie am wohlfei1sten anwerben und zu ihren Truppen befördern
kann, d. h. in denselben Provinzen, in welchen diese ihre Stand­
lager haben.

Diesen Weohsel auf die Politik des einen oder des andern
Kaisers zurnckzutuhreu, wie es Mommsen thut, würde ich nur tur
zulässig halten, wenn er plötzlich oder doch im Verlaufe eines
kurzen Zeitraumes einträte. Das allmähliche Zurückweichen der
Italiker und endlich auch der Bürger aus den Legionen, das
anfangs kaum bemerkbar beginnt und ein volles Jahrhundert
dauert, ehe es zum Abschluss kommt, muss andere Gründe haben,
um so mehr, als es in der Zusammensetzung der priitorianischen
und städtischen Oohorten schlagende Analogien :lindet. Noch unter
Tiberius ergänzten sich diese aus Latium, Etrurien, Umbrien und
ausserhalb dieses Gebietes nur aus den ältesten Biirgeroolonien
(8.611). Daruntel' wird man wohl diejenigen verstehen müssen,
"";elche gegründet waren, ehe die bürgerliohe Colonisation auch
ausserhalb der Alpengrenze begann (118 v. Ohr.). Da aus dem
ersten Jahrhundert Insohriften städtisoher Soldaten, welche sich
datiren Hessen, fast gar nicht erhalten sind, fehlt uns für jene
Nachricht des Tacitus die Bestätigung der Denkmäler. WoM
aber lehren sie uns, dass unter den julischen Kaisern auch aus
jenen bevorzugten Landschaften noch zllhlreiche Soldatell in den
Legionen dienten. Unter den 38 Legionaren, welche sich der
vorclaudischen Zeit zuweisen lassen, :linden sich nicht weniger als
11, die nach ihrer Heimath die Quali:lication zum städtischen
Dienst besassen1. Dazu kommen dann noch drei Männer, die der

1 Aus Latium Bramb. 1892. Etrurien OIL. III 2071, 2911,
6418, 8723, 9712. Jahrb. d. Rheint 66 S. 72. Umbrien C~. 1II 2066,
9742. Aus der alten Colonie Mutina Bramb. 88, 923.



Die Zusammensetzung der Kaiserlegionen. 61'1

siebenten Legion zwar sohon den c1audisohen Ehrennamen geben,
aber als Veteranen, nioht als Soldaten gestorben sind1. Sie
können also schon unter Tiberius oder Gajus in dll.s Heer ein­
getreten sein, ja. von zweien ist dies sogar ganz sicher, da sie
30 und 33 Dienstjahre zählen, eine längere Zeit, als die clau­
dische Dynastie überhaupt regiert h.at. Dass jemand, der in
Prätorinm oder Stadtcohorten ein Unterkommen finden konnte,
freiwillig die Legion bevorzugte, liegt ausser aller Wahrsohein­
liohkeit. Mithin ergaben nnter den Juliern die Bezirke der
städtisohen Werbung noch einen so grossen Uebersohuss, dass
ihre Rekruten ausser der Garde und der Polizeimannsohaft nooh
et~a ein Viertel der Legionare stellten. Dagegen zeigen die In­
sohriften aus der Zeit des Olaudius und Nero nur nooh einen
einzigen Legionssoldaten, der aus jenen bevorzugten Gegen~en

stammtlI, die späteren keinen mehr. Andererseits erfahren wir,
dass unter Olaudius sohon Leute von der äussersten Nordgrenze

.Italiens in der Garde Platz fanden s, und in den grossen Präto-
rianerlisten aus den Regierungen des Hadrian und Pius (OlL. VI
2375ff.) ersoheinen vereinzelte Provinziale unter die Italiker ein­
gestreut, die jetzt ganz unterschiedslos herangezogen werden. Es
ist höohst beaohtenswerth, dass dieser Wechsel in der Zusammen~
setzung der städtisohen Truppen dem entsprechenden in den Le­
gionen zeitlioh durchaus parallel läuft. Dieselben Kaiser, unter
denen diese nooh rein italisch sind, lassen im Prätorium aus­
schliesslioh Mannschaften aus den suburbioaren Regionen zu;
C)a~dius, der zuerst Provinziale zum Legionardieust aushebt,

1 eIL. III 1814, 2014, 8764.
11 Bramb. 1076, ein Soldat der zweiundzwanzigsten Legion, die

wahrscheinlich erst von Claudius gegründet ist. Nach dem Fehlen
des Legionsbeinamens möchte man auf ein hohes Alter der Inschrift
schliessen, doch sie den ersten Jahren des C1audius zuzuweisen, hindert
die dreiundzwanzigjährige Dienstzeit des Mannes. Oder sollte er viel­
leicht aus einem anderen Truppenkörper in die neugeschaffene Legion
übergetreten sein? In diesem Falle Hesse sich seine Aushebung noch
unter Tiberius ansetzen, und diese einzige Ausnahme fiele auch noch weg.

S OlL. V 5050, BI. Wenn schon in dieser Zeit einzelne Prä­
tGnaner aus den Provinzen auftreten, so hat Bohn (Die Heimath der
Prätorianer S. 9) mit Recht darauf hingewiesen, dass dies wahrsohein­
lieh Söhne von Magistraten oder Decurionen sind. Ausnahmen, die
solohen Aristokraten zu Liebe gestattet wurden, beweisen natürlich
nichts gegen die Regel.
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dehnt auoh die Werbebezirke der Stadtbesatzung über ganz Ita­
lien aus; als endlioh die Söhne des Mutterlandes allS den pro­
vinziellen Truppen verschwinden, beginnen gleichzeitig die ausser­
italischlm Bürge}' in die Garde einzudringen. In diesem Zusam­
menhange sind die Gründe dieser Ersoheinung gar nicht zu
verkennen. Die Werbung fiel eben immer spärlicher aus, und
weil man zum Zwange der Aushebung nur ungern schritt, musste
man sich entschliessen, immer weitere Gebiete heranzuziehen.

Diese Thatsaohe ist allerdings so erstaunlich, dass man ihr
kaum Glauben schenken würde, wenn nioht den Sohlussfolgerungen,
welohe wir eben vorgetragen haben, ausdriickliche Zeugnisse zur
Seite ständen. Allgustus besass nicht mehr als 20 Legionen, ßie
mit den 12000 Stadtsoldaten ein Biirgerheer von höohstens 132000
Mann ergaben. Naoh dem Reglement diente der Prätorianer 16, der
Legionar 20 Jahre, dooh sehr selten gewährte man den Leuten
zur bestimmten Zeit ihren Absohied. Als Tiberius die Regierung
antl'at, befanden sich bei den Heeren eine ganze Anzahl zahn·
loser Greisej unter Claudius sind uns Soldaten von 33jähriger
Dienstzeit schon oben begegnet, und auch unter Nero kommt es
vor, dass das hohe Alter der Krieger die Schlagfertigkeit der
Truppen gefährdet. Unter diesen Umständen bedurfte ein so
kleines Heer gewiss nicht über 7000 Rekruten zu seiner jähr­
lichen Ergänzung, wahrscheinlich noch sehr viel weniger. Wie
ist es denkbar, dass sioh nach dem Aussterben der Julier in ganz
Italien nicht so viel arme Teufel fanden, die ihre Haut zu Markte
tragen wollten, um des Kaisers Brad zu essen? Und dabei er­
wäge man die Lockmittel, welche zum Dienst einluden. Wurde
doch jedem bürgerlichen80ldaten bei seiner Abdankung auf Staats­
kosten ein hübsches Bauerngut geschenkt, das seine alten Tage
vor jeder Noth sicher stellte. Und dennoch ist scllon von Tibe­
rius überliefert, dass es ihm grosse Schwierigkeiten bereitete,
das Heer auf dem gewöhnliohen Wege der Anwerbung vollzählig
zu erhalten 1. Wenn er die Dienenden so lange über die vor­
geschriebenen Jahre unter den Fahnen festhielt, so geschah dies
wohl vorzugsweise, um die Unpopularität der zwangsweisen Aus·
hebungen zu vermeiden. Und unter Hadrian konnte Italien nicht
einmal mehr die städtischen Truppen stellen, zu deren Ergänzung
höchstens 1000 Mann jährlich erforderlich .waren. Pius musste
die Legionen schon aus den nichtbürgerlichen Elementen der Pro·

1 Tac. Ann. IV 4. Vallei. II 130, 2.
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vinz rßkrutiren, und doch hatte ein Jahrhundert früher Clalldius
sechs Millionen waffenfahige Bürger gezählt, und ihre Zahl hatte
sieh seitdem stetig vermehrt, nicbt durch den Uehel'Sohllss der
Geburten über die Todesfälle - ein solcher dürfte im römischen
Reiche kaum vorhanden gewesen sein, wohl aber durch immer

I .
wiederholte, massenhafte Verleihungen des Bürgerrechts.

Die stets zunehmende Verlegenheit der Kaiser, qualificirte
Freiwillige für ihr Bürgerheer zu gewiunen, lässt sich nicht allein
aus der Entvölkerung Italiens und endlich des ganzen Reichs­
gebiets erklären. Gewiss hat auch diese ihr Theil dazu beige­
tragen; aber noch Nero war e8 möglich, eine ganze Legion nioht
nur aus Italikern, sondern auch aus lauter secllsrnssigen Leuten
zU bilden 1. Hätte man sich mit der gewöhnlichen Durchschn.itts­
grösse der kleine~ Südländer begnügt, so wäre es ohne Zweifel
nicht schwer gewesen, auch das zwanzig- und dreissigfache aus
der Bevölkerung der Halbinsel einzustellen. Aber freilioh hätte
es dazu der Aushebung bedurft, und jeder, der nicht ein so rück­
sichtslosel' Tyrann wie Nero war, scheute davor zurück, dem ver­
ödeten Lande mehr als die überschüssigen Kräfte zu entziehen,
welche sich von selbst dem Heere darboten. 5-7000 Vagabun­
den mit starken Armen, an denen Italien niohts verloren hätte,
liessen sich jährlich noch auftreiben; doch solche fiuk­
tuirendeu Volkselemente waren einer geordneten Aushebung am
schwersten erreichbar; hätte ihrer ganzen Natur nach die
sesshaften Leute, welche leicht zu finden waren, in erster Linie
treffen müssen, und das vermied man gerne, Wenn also nach
den verwüstenden Bürgerkriegen, welche die Begründung des
Principats einleiteten, in Italien noch ein hinreichendes Material
an Freiwilliglm vorhanden war, und dieses in dem friedliohen
Jahrhundert, das mit der Alleinherrsohaft des Augustus begann,
mehr und mehr zusammenschwand, so kann dies nicht daran ge­
legen haben, dass die Entvölkerung des Landes weiter fortschritt,
sondern nur daran, dass die Lust zum Heerdienst schwäoher und
minder verbreitet war.

Das Gesetz der Erblichkeit, welches die ganze organische
Natur beherrBcht, hat sich auch im römisohen Heerwesen geltend
gemaoht. Seit man die Freiwilligen ohne RückBicht auf ihre
Herkunft in die Legionen einstellte, bestand fast die Hälfte ihrer

t Suet. Nero 19 conscripta eil; ItaZici8 senum peaum tironibus nooa
Zegione, qMam magni A7.e:f;anivl'i phaJanga appeZlabat.
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Ma.nnschaft aus Soldatenkindern 1; diese waren also jedenfalls die
kriegstüohtigsten und zugleich kriegslustigsten in der Bevölkerung
des römisohen Reiches. Früher hatte man sie noch nicht anwer­
ben können, weil sie alle Bastarde, die Mehrzahl wohl auch von
peregrinen Weibern geboren war, folglioh entweder gar kl1in Bür~

gerreoht oder dooh nur ein beschränktes besassen. Denn dem
Soldaten war, so lange er unter der Fahne stand, das Heirathen
Vßrboten. Aber auch die Veteranen, wenn sie endlioh ihr Güt­
ohen in Frieden bestellen durften, Waren meist zu alt und des
wilden Lagerlebens zu sehr gewohnt, um sioh in Familienbande
einzuengen. Sie hinterliessen selten andere Na.obkommen als die
uneheliohen, welche sie in ihrer Dienstzeit erzeugt hatten 2. Von
diesen mag, da sie natürlich in der Provinz zurückblieben, ein
grosser Thei! jener ausseritalischen Legionare abstammen, welohe
später die· Heere füllten. Im Allgemeinen a.ber kann ihre Zahl
nie sehr bedeutend gewesen sein. Selbst heute, wo das Leben
jedes Mensohen duroh das Gesetz geschützt ist, macht der Sta~

tistiker die Beoba.ohtung, dass die Sterbliohkeit unter den Ba­
starden, die einer minder sorgfältigen Pflege gemessen, viel grösser
ist, als unter den ehelichen Kindern; im Alterthum vollends, als
jeder das Recht hatte, einen Sprössling, der ihm unbequem war,
zu tödten oder auszusetzen, kann nur ein verschwindender Bruch­
theil jener Lagerkinder zu Jahren gekommen sein. So wurden
die kriegerisohen Elemente immer wieder Italien duroh die An­
werbung entzogen und hinterliessen entweder gar keinen Naoh­
wuohs oder,. soweit ein soloher vorhanden war, doch nicht in
Italien, Von den Besitzlosen, die überall die grosse Masse der
Bevölkerung bilden, pflanzten sich nur diejenigen fort, welche
nicht den Muth und die Unternehmungslust besessen hatten,
um sioh durch den Kriegsdienst die Anwartschaft auf ein
Landgut und ein sicheres Alter zu erkaufen. Wo eine Zuoht­
wahl so verkehrter Art sich durch Jahrhunderte ununterbrochen
fortsetzt, muss nothwendig ein unkriegerisohes Volk entstehen,.
das zuletzt gar nicht mehr die Fä.higkeit besitzt, sich seiner

1 Mommsen, Hermes XIX S. 11.
g Tao. Ann. XIII 27. Veterani Tal'entum et Antiun~ adseripti

non tamen irif'l'equcntiae looorum subvenere, dilapsis pluribus in provin­
das, in fll,ibus stipendia expleverant; negus ooniugiis susdpiendis negus
alenr1is liberis sueti orbas sine posteris doows relinqusbant.
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Feinde kämpfend zu erwehren. Auch in England, wo Werbe­
system noch heute herrscht, will man ja. die Beobachtung ma.chen,
dass es immer schwerer fällt, die erforderliche Zahl lniegstijoh­
tiger Leute aufzubringen. In dem alten Italien hat dies System eiDe
Nation, die einst im Stande gewesen war, sich die Welt zu unter­
werfen, so heruntergebraoht, dass sie ihre Kriege nur nooh mit
geworbenen Barbaren führen konnte und endlich trotz der uuer­
sohöpfliohen Hilfsquellen ihres gewaltigen Machtgebiets dem An­
dringen frisoher Völker unterlag.

Greifswald. Otto Se eok.




